
5. Änderungssatzung zur Satzung der Stadt Wanzleben - Börde für das Friedhofs-und

Bestattungswesen

Aufgrund der §§ 8 und 45 Abs. 2 Nr. 1 des Kommunalverfassungsgesetzes des Landes

Sachsen-Anhalt (KVG LSA) vom 17.06.2014 (GVBl. LSA Nr. 12/2014) in der derzeit

gültigen Fassung und § 5 des Kommunalabgabengesetzes des Landes Sachsen-Anhalt (KAG-

LSA) vom 13.12.96 (GVBl. LSA S. 405) in der derzeit gültigen Fassung hat der Stadtrat der

Stadt Wanzleben - Börde in seiner Sitzung am 10.11.2022 folgende 5. Änderungssatzung zur

Satzung der Stadt Wanzleben - Börde für das Friedhofs- und Bestattungswesen vom

11.07.2013, zuletzt geändert am 12.12.2019 beschlossen.

§1

Der § 17 Nr. 4 Urnengrabstätten wird in Satz 3 eingefügt:

Ausbettungen von Urnen sind in der Regel hier nicht möglich.

§ 2

Der § 17 Nr. 5 Urnengrabstätten wird in Satz 3 eingefügt:

Ausbettungen von Urnen sind in der Regel hier nicht möglich.

§ 3

Der § 33 1. Halbsatz Ordnungswidrigkeiten wird wie folgt geändert:

Ordnungswidrig im Sinne dieser Friedhofssatzung und des § 8 Abs. 6 KVG LSA handelt,

§ 4

Der § 33 Ordnungswidrigkeiten wird um einen Punkt erweitert:

• § 24 Abs. 1 Grabmale und die sonstigen baulichen Anlagen nicht dauernd in einem

würdigen und verkehrssicheren Zustand hält,

§ 5

Der § 33 letzter Satz Ordnungswidrigkeiten wird wie folgt geändert:

Vorgenannte Ordnungswidrigkeiten können mit einem Bußgeld in Höhe bis zu 5.000 €

gemäß § 8 Abs. 6 KVG LSA geahndet werden.

§6

In-Kraft-Treten

Diese Satzung tritt am 01.01.2023 in Kraft.

Stadt Wanzleben - Börde, den 11.11.2022

Thomas Kluge - Siegel -

Bürgermeister


